
Anlage 5 – Allgemeine Bedingungen
Zum Vertrag über die Lieferung elektrischer Verlustenergie – 2028

Allgemeine Bedingungen für die Ausschreibung der
Langfristkomponente der Verlustenergie der Stadtwerke
Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH
für das Lieferjahr 2028

1. Einführung

Das Energiewirtschaftsgesetz und die Netzzugangsverordnung Strom verpflichtet die Netzbetreiber zur
Beschaffung von Verlustenergie in einem marktorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien
Verfahren.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH - nachstehend VNB – hat sich zur Deckung ihres Bedarfs an
Verlustenergie für das Modell der offenen Ausschreibung entschieden.

Nachfolgend werden die Rahmenbedingungen des Ausschreibungsverfahrens sowie die Produkte
beschrieben und die Teilnahmebedingungen dargestellt.

2. Durchführung der Ausschreibung

Der VNB hat für den Ausschreibungszeitraum seinen Bedarf an Verlustenergie ermittelt.

Die Vertragsmenge ist als Profil im Viertelstundenraster strukturiert und kann im Internet in Form einer
EXCEL Datei heruntergeladen werden:
www.Ulm-Netze.de – Leistungen - Partner & Unternehmen - Ausschreibung Verlustenergie

Die Vertragsmenge deckt den gesamten Lieferzeitraum ab.

3. Angebotsabgabe

Die Beschaffung hat nach den jeweils aktuell gültigen Vorgaben zur Beschaffung von Verlustenergie
(Festlegungen) der Bundesnetzagentur zu erfolgen.

Der VNB schreibt seinen Verlustenergiebedarf für das Jahr 2028 für den Beschaffungszeitraum
01.07.2026 bis 30.06.2027 mit nachfolgender Formel aus.
Der Preis wird damit aus dem arithmetischen Durchschnitt der Settlementpreise (Base/ Peak) an den
Handelstagen dieses Zeitraums ermittelt. Grundlage ist das veröffentlichte Lastprofil gemäß Ziffer 2.

Die gesamte Jahresverlustmenge beträgt 35.502.152 kWh. Das Lastprofil der jeweiligen Tranche wird
durch Division der Stundenwerte des veröffentlichten Lastprofils durch die Zahl der EEX Handelstage im
vorgenannten Zeitraum ermittelt. Lieferzeitraum ist der 01.01.2028, 00:00 Uhr bis 31.12.2028, 24:00 Uhr.



Preis
[€/MWh] =  Baseanteil [%] * BasePreis [€/MWh] + Peakanteil [%] * PeakPreis1 [€/MWh] + ZFaktor [€/MWh]

Baseanteil Baseloadanteil 53 %
Peakanteil Peakloadanteil 47 %

BasePreis

durchschnittlicher Settlementpreis des EEX Phelix DE Base Year 2028 im Zeitraum
01.07.2026 - 30.06.2027

PeakPreis

durchschnittlicher Settlementpreis des EEX Phelix DE Peak Year 2028 im Zeitraum
01.07.2026 - 30.06.2027. 1Liegt der Abstand zwischen Baseload-Preis und Peakload-Preis für das
Lieferjahr 2028 unterhalb von 22,5% (Mindestabstand), wird für die Berechnung des Referenzpreises statt des
tatsächlichen Peakload-Preises der Baseload-Preis zuzüglich eines Aufschlags in Höhe von 22,5% zugrunde
gelegt. Liegt der Abstand zwischen Baseload-Preis und Peakload-Preis oberhalb des Mindestabstands wird der
tatsächliche Peakload-Preis zugrunde gelegt.

ZFaktor Risikoaufschlag [€/MWh]

Die Angebotsabgabe erfolgt mit dem durch den VNB vorgegebenen Formblatt „Angebot Verlustenergie“.
Dieses kann im Internet als PDF-Datei heruntergeladen werden:
www.Ulm-Netze.de – Leistungen - Partner & Unternehmen - Ausschreibung Verlustenergie

Das Angebot ist für den Bieter bindend. Erhält der Bieter keinen Zuschlag, so endet die Bindung mit
Mitteilung der Vergabeentscheidung durch den VNB.

Das Angebot muss vollständig sein, d.h. alle geforderten Angaben müssen enthalten sein. Der Bieter ist
für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angabe verantwortlich. Unvollständige bzw. nicht fristgerecht
eingereichte Angebote gelten als nicht abgegeben und werden nicht berücksichtigt.

Der Angebotszeitraum umfasst den Lieferzeitraum, den der VNB veröffentlicht hat.

Die Angebotsabgabe kann fristwahrend durch Übersendung eines handschriftlich unterschriebenen
Angebots per E-Mail erfolgen. Das handschriftlich unterschriebene Angebot ist umgehend nachzureichen.

Die Angebotsabgabe muss bis zum jeweiligen Ausschreibungstag bis 11:00 Uhr beifolgender Adresse
eingegangen sein:

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH
Karlstr. 1-3
89073 Ulm
Fax: 0731 166-1089
E-Mail: Verlustenergie@Ulm-Netze.de

4. Vergabe

4.1. Kriterien für die Zuschlagserteilung

Am Vergabetag ist bei jedem Bieter, der eine Preisformel eingereicht hat, der ZFaktor das entscheidende
Vergabekriterium.

Daraus ergibt sich die Rangfolge der Bieter. Der Bieter mit dem niedrigsten ZFaktor erhält den Zuschlag.
Dieser Bieter bekommt damit noch am Vergabetag bis 14 Uhr den Zuschlag, die anderen Bieter eine
Absage. Damit stehen der bezuschlagte Bieter und die Preisformel fest, aber noch nicht der endgültige
Preis.

4.2. Bindefrist

Die Vergabeentscheidung erfolgt am jeweiligen Abgabetag bis spätestens 14.00 Uhr und wird im Anschluss
den Bietern per E-Mail mitgeteilt.
Die Bindefrist des Bieters für das abgegebene Angebot endet mit der Mitteilung der Vergabeentscheidung
durch den VNB.



4.3. Mitteilung über den Zuschlag

Der Bieter erhält nach Zuschlag umgehend eine Mitteilung über die Vergabeentscheidung per E-Mail.

4.4. Vertragsabschluss

Der Stromliefervertrag über die Verlustenergie, der nicht verhandelbar ist, kommt entsprechend des
bezuschlagten Angebots mit textlicher Zuschlagserklärung (E-Mailbestätigung) durch den VNB mit dem
jeweiligen Bieter zustande und wird spätestens 5 Arbeitstage nach Eingang des Stromliefervertrages beim
Bezuschlagten gemäß dem auf der Internetseite veröffentlichten Stromlieferungsvertrag gegengezeichnet
zurückgeschickt.

5. Teilnahmevoraussetzungen

Bedingung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist das Bestehen eines gültigen Bilanzkreises des
jeweiligen Anbieters in der jeweiligen Regelzone.

Der Erfüllungsort der Lieferung ist die im Stromliefervertrag unter Ziffer 3 genannte Übergabestelle.

6. Abrechnung

Die Bezahlung der Energielieferung erfolgt monatlich durch den VNB nach erfolgter Lieferung
entsprechend den Regelungen des Stromlieferungsvertrages.

7. Kontaktdaten

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH
Claudio Renc
Karlstrasse 1-3
89073 Ulm
Tel.: 0731 166-1073


